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Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1966 Ausgegeben am 14. Juli 1966 13. Stück 

13. Gesett: Wiener Pflidu:sdtulorganisationsgesetz1 Abänderung; 
16. Kundmachung: Wiener Kinogesetz:, Aufhebung des§ 1 Abs. 5 zwelcer Satz durch den Verfassungsgeruhtshof. 
1.7. Verordnung: Marktbindung. 

15. 

Gesetz vom 22. April 1966, mit dem das 
Wiener Pllkhtsd:mlorganisationsgesetz abge

ändert wird. 

Der Wiener Landtag hat in Ausführung der 
§§ 25 Abs. 1, 49 und 131 Abs. 3 des Schul
organisationsgesetzes, BGBL Nr. 242/1962; in der 
Fassung des Artikels I des Budgetsanierungs~ 
gesetzes 1963, BGB!. Nr. 83, und in der Fassung 
der Artikel l und II des Bundesgesetzes vom 
15. Juli 1965, BGB!. Nr. 243, beschlossen: 

Das Wiener 
LGBI. für Wien 
wie folgt: 

Artikel l 

Pflich ts di u lo rga nisa tio nsgesetz) 
Nr. 17/1963, wird abgeändert 

1. § 17 Abs. 1 hat zu lauten: 

„Sonderscllulen sind als selbständige Schulen 
oder als Sonderscllulklassen, die einer Sonder
sdiule anderer Art angeschlossen sind, zu führen." 

2. Im § 27 haben im Abs. 2 die lit. a und b zu 
lauten: 

„a) als ganzjährige Berufsschulen mit min
destens einem vollen Schultag oder min
destens zwei halben Schultagen in der 
Woche; oder 

b) als lehrgangsmäßige Berufsschulen mit 
einem in jeder Schulstufe acht - in Schul-, 
stufen, die einem halben Jahr der Lehrz«it 
entsprechen~ vier zusammenhängenden 
Wochen dauernden Unterricht, wobei eine 
einmalige Unterbredlung eines Lehrganges 
zu Weihnachten oder zu Ostern in der 
Dauer von höchstens zwei Wodien (ohne 
Anrechnung auf die Lehrgangsdauer) zu
lässig ist; wenn an ganzjährigen Berufs
schulen gleicher Art zur Erfüllung des 
Lehrplanes jedoch mehr als ein voller Schul
tag oder zwei halbe Sdtultage notwendig 
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sind, mit einem in jeder Schulstufe eine 
entsprechend erhöhte Zahl von Wochen 
dauernden Unterridtt; oderu. 

3. Im § 27 Abs. 3 hat an die Stelle des Wortes 
,~Unterrichtstag" das Wort nSdtultagH zu treten. 

4. § 45 Abs. 3 hat zu lauten: 

nFür die Zeit vom 1. Jänner 1965 bis zum 
31. August 1968 tritt in den §§ 9, 14, 24 Abs. 1 
und 29 an die Stelle der Klassenschülerhöchst
zahl 36 die Klassensdiülerhöchstzahl 40 und im 
§ 14 an die Stelle der Klassenschülerhödutzahl 32 
(Zweiter Klassenzug) die Klassenschülerhöchst
zahl 36. Die Klassenschülerhöchstzahl 40 be
ziehungsweise 36 darf während dieses Zeitraumes 
in einer Klasse jeweils für die Dauer eines Schul
jahres nur dann überschritten werden, wenn ihre 
Einhaltung in diesem Sclluljahr aus nicht beheb
baren personellen oder räumlichen Gründen un
durchführbar ist. Ob diese Voraussetzung ge
geben ist, hat die Landesregierung nach An
hörung des Stadtschulrates für Wien (Kollegium) 
festzustellen.'' 

Artikel II 

Im Wiener Pflichtsdiu1organisationsgesetz ist 
die Schulartbezeichnung „polytechnisdier Lehr
gang" mit einem großen Anfangsbuchstaben zu 
sdireiben. 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 
Marek Ertl 

16. 
Kundmachung des Landeshauptmannes vom 
17. Juni 1966 über die Aufhebung des 
zweiten Satzes des § 1 Abs. 5 des Wiener 
Kinogesetzes 1955 durch den Verfassungs-

gerichtshof. 

Gemäß Art. 140 Abs. 3 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929 und gemäß 




